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RS OGH 1983/9/21 1Ob23/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1983

Norm

ABGB §916 A

ABGB §922

ABGB §932 I

Rechtssatz

Veräußert der Käufer einer Liegenschaft diese an einen Dritten weiter und wird nur aus steuerlichen Gründen zur

Verschleierung des Zwischenerwerbes zum Schein ein Kaufvertrag in einverleibungsfähiger Form direkt zwischen dem

ursprünglichen Verkäufer und dem Dritten errichtet, so kann dieser Gewährleistungsansprüche nur gegen seinen

wahren Vertragspartner richten.
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